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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
Durch den Investor wurde eine Kanalbefahrung veranlasst, so dass 
zwischenzeitlich Angaben zur Haltungslänge, Tiefe und Gefälle 
vorliegen, die im Rahmen der Erschließungsplanung benötigt werden. 
 
Da ein Anschluss an den Regenwasserkanal nicht möglich ist, werden 
weitere Alternativen zur Regenwasserbeseitigung untersucht. 
 
 
 
Der Hinweis ist in der vorliegenden Planung bereits berücksichtigt. Das 
Höchstmaß der Vollgeschosse ist im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
 
 

 
1 - Abwasserzweckverband Westliche Mulde - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Versickerung anfallender Niederschlagswässer aus dem B-
Plangebiet wurde mit Datum vom 05.07.2016 (Az: 66.09 / 6260035 / 18 
/ 16) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch den Landkreis Anhalt-
Bitterfeld, Umweltamt, untere Wasserbehörde erteilt. 

 
Dem Hinweis wurde entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
1 - Abwasserzweckverband Westliche Mulde - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wurde fortgeschrieben und ergänzt. 
 
Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist aktuell an ein Agrarunternehmen 
verpachtet. Dies geschah bereits auf der Grundlage einer möglichen 
Bebauung, so wie es im rechtskräftigem Flächennutzungsplan 
(Wohnbaufläche) ausgewiesen ist. Der Pächter ist über den 
Verfahrensstand informiert.  
Die Bebauung soll nicht direkt nach Abschluss des Bebauungsplans 
erfolgen, sondern erst nach Abschluss der Agrarmaßnahme und Ablauf 
des Pachtvertrages. Die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung ist 
unabhängig vom Bebauungsplan auch weiterhin möglich. 
 

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches sind im rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan der Stadt Bitterfeld-Wolfen als Wohnbaufläche 
ausgewiesen. Dies stellt die Planungsgrundlage für die Erstellung des 
Bebauungsplanes 06-2015btf “Wohngebiet Friedensstraße Nord“ dar. 
 
Mit Beschluss-Nummer 073-2015 vom 10.06.2015 hat der Stadtrat 
Bitterfeld-Wolfen die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Somit hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen ein klares Votum/ 
Willensbekundung für die Errichtung eines Wohngebietes gegeben. 

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Nur ein Teilbereich des Geltungsbereiches wird als Ackerland genutzt. Ein 
großer Teil der Fläche liegt brach und unterliegt der Sukzession. Die 
Gesamtfläche des B-Plangebietes beträgt ca. 8.320 m² und gliedert sich in 
8 Biotoptypen. 
Das Ausgangsbiotop besteht im Wesentlichen aus einer Ackerfläche und 
einer Grünfläche mit einer aufwachsenden Sukzession aus überwiegend 
nicht heimischen Gehölzen. Die Grünfläche zwischen der Sukzession und 
der devastierten Eiche ist geprägt vom hohen Düngerniveau der sich 
angrenzenden Ackerfläche. Hier wachsen überwiegend nitrophile Arten, 
insbesondere die große Brennnessel.  
Im Endbiotop wurde durch ein komplexes Bündel ökologischer Maßnahmen 
der Ausgleich erreicht. Das neue Wohnbaugebiet erreicht durch eine 
Feldgehölzpflanzung, der Pflanzung einer großen Stieleiche, Hecken statt 
Zäune und eine Hecke aus heimischen Gehölzen als Abgrenzung zur 
landwirtschaftlichen Nutzfläche einen grünen und naturnahen Charakter. 
 
Im ersten Entwurf zur Kompensation wurde die Feldgehölzpflanzung im 
westlichen Bereich der Bearbeitungsgrenze angepasst. Die Gehölzhecke 
als Abgrenzung zur landwirtschaftlichen Nutzfläche war 2 m breit. Im 
2.Entwurf wurde die Hecke von 2 auf 3 m verbreitert und die 
Feldgehölzpflanzung um weitere 92 m² erweitert. Außerdem wurde das 
Pflanzen einer hochstämmigen Stieleiche mit einem Stammumfang von 20-
25 cm festgeschrieben. 

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 2.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlage für die Erstellung des Bebauungsplanes bildet der 
Flächennutzungsplan der Stadt Bitterfeld-Wolfen in dem der aktuelle 
Geltungsbereich als geplante Wohnbaufläche ausgewiesen ist. 
Im Zuge der Erstellung des FNP wurde auch das Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt beteiligt. 
In den abgegebenen Stellungnahmen vom 04.08.2009, 16.06.2010 und 
21.03.2011 wurden keine Einwände gegen die Ausweisung der 
geplanten Wohnbaufläche geltend gemacht und die Planung somit 
bestätigt. 
 
Der Pachtvertrag mit dem Agrarunternehmen wurde frist- und 
vertragsgerecht gekündigt. Nach Abschluss der laufenden 
Agrarmaßnahme wird mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen.  

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - 2.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - 2.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 

 
 
Der B-Plan weist keine baulichen Veränderungen für die vorhandenen 
Verkehrsflächen aus. 
Sollte das Bauvorhaben zur Ausführung kommen, ist die 
bauausführende Firma verpflichtet die Erteilung einer 
Schachtscheinerlaubnis einzuholen. 
 
Dem Hinweis wurde entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
3 - Bitterfelder Fernwärme - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die auf der mitgelieferten Planzeichnung eingetragenen 
Telekommunikationsleitungen befinden sich ausschließlich im Bereich 
der Friedensstraße und somit außerhalb des Geltungsbereiches. 
 
Für die Erschließungsplanung wurden die Unterlagen an den Investor 
übergeben. 
 
 
 
 
 

 
4 - Deutsche Telekom - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
4 - Deutsche Telekom - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abmessungen der ausgewiesenen Verkehrsflächen wurden so 
gewählt, dass die Planung der Verkehrsanlagen entsprechend der RASt 
06 (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) erfolgen kann. 
 
Die RASt behandeln den Entwurf und die Gestaltung von 
Erschließungs- sowie angebauter Hauptverkehrsstraßen mit 
plangleichen Knotenpunkten und ersetzen die “Empfehlungen für die 
Anlage von Erschließungsstraßen“ (EAE 85/95), Ausgabe 1985, 
Ergänzte Fassung 1995, und die “Empfehlungen für die Anlage von 
Hauptverkehrsstraßen“ (EAHV), Ausgabe 1993. 
 

 
5 - Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung entspricht den Vorgaben. 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
5 - Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grundwasserwiederanstieg ist abgeschlossen (Stellungnahme 
LMBV vom 23.10.2015). Das Grundwassermonitoring liegt in der 
Verantwortung der MDSE mbH. 
Basierend auf dem derzeitigen Kenntnis- und Arbeitsstand der 
hydrogeologischen Modelle wird sich für den mittleren stationären 
Strömungszustand ein flurnaher Grundwasserstand < = 2 m unter 
Geländeoberkante einstellen. 
 
Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches werden um ca. 1,00 m 
aufgefüllt, so dass durch die Geländeprofilierung eine höhenmäßige 
Anpassung an die bereits vorhandene Bebauung erfolgt. 
Für die Tiefbauarbeiten sind zusätzliche Aufwendungen zur 
Wasserhaltung berücksichtigt. 

 
6 - Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Erschließungsplanung wird durch den Erschließungsträger 
ein Ingenieurgeologisches Gutachten (Baugrunduntersuchung) in 
Auftrag gegeben. 
 
Dem Hinweis wurde entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 - Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1. Entwurf 
 
 
 
 
 

 
6 - Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt - 1.Entwurf 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. _ _ _ _-2016 zur Abwägung          
      
Bebauungsplan 06-2015btf "Wohngebiet Friedensstraße Nord", OT Stadt Bitterfeld der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Vorentwurf/ 1.Entwurf/ 2.Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 4 Abs. 2, 4a Abs. 3 und 3 Abs. 2 
BauGB 

Seite | 23  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
Es gibt keine weiteren Hinweise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
6 - Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wurde entsprochen. Die Planunterlagen der 
Biotopwertanalyse (Bestandsplan, Kompensationsplan) wurden analog 
der Ausweisung auf der Planzeichnung des Bebauungsplanes mit dem 
Quellenvermerk und Aktenzeichen ergänzt. 

 
7 - Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 - Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt - Vorentwurf 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. _ _ _ _-2016 zur Abwägung          
      
Bebauungsplan 06-2015btf "Wohngebiet Friedensstraße Nord", OT Stadt Bitterfeld der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Vorentwurf/ 1.Entwurf/ 2.Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 4 Abs. 2, 4a Abs. 3 und 3 Abs. 2 
BauGB 

Seite | 26  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine weiteren Einwände geltend gemacht. 
 
Den Vorgaben wurde somit entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
7 - Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des B-Planverfahrens wurde durch das Schallschutzbüro 
Diete eine Schallimmissionsprognose bezüglich der von außen 
einwirkenden Schallimmissionen des Verkehrslärms der B100 und der 
Friedensstraße erstellt. 
Zukünftige Planungen, wie die „B 183 Ortsumgehung Bitterfeld“ konnten 
aufgrund nicht vorhandener Verkehrszahlen und Prognosedaten in den 
Berechnungen nicht berücksichtigt werden. 
 
Nördlich der Wohnbauflächen wurde im Bebauungsplan ein 3,00m 
breiter Grüngürtel zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
ausgewiesen, der den Geltungsbereich gegenüber angrenzender 
Flächen und unterschiedlicher Nutzungen deutlich abgrenzt und 
abschirmt. 
 

 
8 - Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
In der Stellungnahme zum Vorentwurf vom 30.09.2015 wurde mitgeteilt, 
dass das Straßenneubauvorhaben „B 183 Ortsumgehung Bitterfeld“ im 
Bundesverkehrswegeplan 2004 in der Kategorie „Vordringlicher Bedarf“ 
geführt wird. 
 
Im zwischenzeitlich erstellten Entwurf des Bundesverkehrswegeplanes 
2030 findet lediglich noch eine Einstufung in die Kategorie „Weiterer 
Bedarf“ statt (Stellungnahme zum 1.Entwurf). 
 
 
Die Priorität des Straßenneubauvorhabens wurde herabgestuft. 
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Einwände. Dieser erhält die 
Zustimmung. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
8 - Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, als oberste 
Landesentwicklungsbehörde, stellt in seiner Stellungnahme vom 
30.05.2016 fest, dass der Bebauungsplan Nr. 06-2015btf „Wohngebiet 
Friedensstraße Nord“ der Stadt Bitterfeld-Wolfen nicht raumbedeutsam 
im Sinne von raumbeanspruchend oder raumbeeinflussend ist. 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
Die Unterlagen wurden unter Berücksichtigung dieser aufgeworfenen 
Hinweise fortgeschrieben. Ziele und Grundsätze des LEP wurden in die 
Begründung unter 2.19 aufgenommen. 
 
 
Im geltenden Flächennutzungsplan sind die Flächen des 
Bebauungsplans als geplante Wohnbaufläche ausgewiesen. 
Die Planung entspricht den Vorgaben und Festsetzungen aus dem 
Flächennutzungsplan, so dass der Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt wird. 
 
 
 
Im LEP 2010, Z 37, ist Bitterfeld-Wolfen als Mittelzentrum ausgewiesen. 
Die Aussage wurde korrigiert. 
 
Keine Einwände geltend gemacht, wurden von den Bereichen Verkehr, 
Tourismus und ländliche Entwicklung. 
 
 
Die Hinweise wurden unter 2.11 Wasserrecht in die Begründung 
eingearbeitet. 
 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine 
Altlastenverdachtsflächen im Altlastenkataster des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld registriert. 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden unter 2.14 Altlasten/ Bodenschutz/ Abfallrecht in 
die Begründung aufgenommen. 
 
Seitens der unteren Bodenschutzbehörde gibt es keine prinzipiellen 
Einwände gegen das Vorhaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wurde entsprochen. 
 
Durch den Investor wurde das Schallschutzbüro Diete mit der Erstellung 
einer Schallimmissionsprognose bezüglich der von außen einwirkenden 
Schallimmissionen des Verkehrslärms der B100 und der Friedensstraße 
beauftragt. 
 
Es wurde erforderlich den Bebauungsplan in folgenden Punkten zu 
ändern: 
- Um die Orientierungswerte einzuhalten, wurde die Ausweisung der 

Wohnbaufläche von Reines Wohngebiet (WR) in Allgemeines 
Wohngebiet (WA) geändert. 

- In den textlichen Festsetzungen wurde das Maß der baulichen 
Nutzung geändert. Aus “Die Zahl der Vollgeschosse beträgt eins bis 
zwei.“ wurde “Die Zahl der Geschosse beträgt maximal zwei.“ Die 
Änderung entspricht den Vorgaben der Schallimmissionsprognose. 

- Für das südlich an die Friedensstraße angrenzende Baugrundstück 
wäre nur eine Ausweisung als Mischgebiet (MI) möglich gewesen. 
Dies geht jedoch nicht konform mit den Festsetzungen des FNP, der in 
diesem Bereich nur Wohnbaufläche vorsieht. Das Baufeld wurde 
entfernt und der Geltungsbereich angepasst.  

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen ist als Träger der Planungshoheit am 
Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Durch das Ingenieurbüro für Garten- und Landschaftsplanung Thomas 
Eisel wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. 
Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des 
Vorhabens auf alle Umweltbelange (Mensch, Boden, Wasser, Luft/ 
Klima, Tiere/ Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaftsbild sowie 
Kultur- und Sachgüter, Emissionen) geprüft und die Ergebnisse im 
Umweltbericht dargestellt. 
 
Unter dem Aspekt der Erhaltung von Natur, Landschaften und 
Ökosystemen sowie der genetischen und biologischen Vielfalt soll hier 
ein Beitrag zur gleichzeitigen umwelt- und sozialverträglichen 
Entwicklung von Wohnfläche geleistet werden. 
 
Der Eingriff in Natur und Landschaft ist gründlich zu analysieren und in 
geeigneter Weise zu kompensieren. In einem Plan der 
naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen ist der Bestand 
bewertet worden und dient als Basis für die 
Kompensationsmaßnahmen. 
Im Ergebnis dieses Umweltberichtes wird festgestellt, dass die 
geplanten Baumaßnahmen einen Eingriff in Natur und Landschaft 
darstellen, der jedoch in einer fachgerechten Umsetzung der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden kann.  
 
 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
Die Biotopwertermittlung und der Umweltbericht werden entsprechend 
der Vorgaben überarbeitet. 
 
Den Vorgaben wird entsprochen. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
Es werden keine weiteren Einwände geltend gemacht. 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde aufgenommen und in der Begründung unter 2.14 
Altlasten/ Bodenschutz/ Abfallrecht ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Wasserrecht wurden ausreichend berücksichtigt. 
 
 
Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde bestehen keine 
Einwände. 
 
 
Im Plangebiet soll ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h für einen 
Zeitraum von 2 Stunden vorgehalten werden. 
Im Bereich Friedensstraße/ Bernsteinring (UFH 7407) wurde im Zuge 
der Hydrantenprüfung am 20.8.2012 eine Messung durchgeführt. Diese 
ergab 128m³/h bei einem Druckabfall von 5,0 bar auf 1,5 bar. 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Die Absicherung der erforderlichen Löschwassermenge innerhalb eines 
maximalen Umkreises von 300m liegt vor. 
 
Die Auflage ist erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 2.Entwurf 
 

 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - 2.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
Die durch das Schallschutzbüro Diete verfasste 
Schallimmissionsprognose entspricht den Forderungen des 
Immissionsschutzes, so dass keine weiteren Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Seitens des Naturschutzes wurde die Zustimmung erteilt. 
 
 
 
 
 
Aus Sicht der unteren Landesentwicklungsbehörde bestehen keine 
Bedenken. 
 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - 2.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denkmalpflegerische Belange bleiben unberührt. 
 
 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - 2.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in der Begründung unter 2.6 Versorgung mit Trinkwasser/ 
Löschwasser beschrieben, befindet sich im Bereich Friedensstraße/ 
Bernsteinring ein Unterflurhydrant (UFH 7407) bei dem im Zuge einer 
Hydrantenprüfung am 20.8.2012 eine Messung durchgeführt wurde. 
Diese ergab 128m³/h bei einem Druckabfall von 5,0 bar auf 1,5 bar. 
 
Der erforderliche Löschwasserbedarf von 96 m³/h für einen Zeitraum 
von 2 Stunden wird vorgehalten. 
 
Die Forderung gilt als erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
9 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - 2.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden unter Punkt 2.17 in die Begründung eingearbeitet. 
 
 
 

 
10 - LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgemeinschaft mbH) - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 

 
10 - LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgemeinschaft mbH) - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine weiteren Hinweise gegeben. 
 
Bedenken bzw. Einwände zum Bebauungsplan 06-2015btf “Wohngebiet 
Friedensstraße Nord“ bestehen nicht. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
10 - LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgemeinschaft mbH) - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
11 - MDSE (Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft) - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die abgebildete Grundwassermessstelle, GOI872 (PB3), befindet sich 
laut Darstellung außerhalb des Geltungsbereiches.  
 
Die Hinweise werden damit beachtet. 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
11 - MDSE (Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft) - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verweis auf das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz Sachsen-
Anhalt wurde unter Punkt 2.6 Versorgung mit Trinkwasser/ 
Löschwasser in die Begründung aufgenommen. 
 
Die Angabe des ermittelten Leistungsvermögens des 
Unterflurhydranten (UFH) 7407 vom 20.08.2012 wurde als Nachweis für 
den geforderten Löschwasserbedarf von 96 m³/h für einen Zeitraum von 
2 Stunden ebenfalls in die Begründung übernommen. 
 
 

 
12 - Midewa - Muldenaue-Fläming - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung der Kompensationsmaßnahmen wurde angepasst. Eine 
Anpflanzung von Bäumen und anderen Tiefwurzlern im Bereich der 
Schutzstreifen ist grundsätzlich untersagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
12 - Midewa - Muldenaue-Fläming - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Die Aussage wurde korrigiert. (Punkt 2.19 (Seite 19)) 
 
Im LEP 2010, Z 37, ist Bitterfeld-Wolfen als Mittelzentrum ausgewiesen. 
Mittelzentren sind als Standorte für gehobene Einrichtungen im 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Bereich und für 
weitere private Dienstleistungen zu sichern und zu entwickeln. 
Sie sind Verknüpfungspunkte der öffentlichen Nahverkehrsbedienung 
und sollen die Verbindung zum regionalen und überregionalen Verkehr 
sichern.  
 
 
 
 
 

 
13 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 06-2015btf 
„Wohngebiet Friedensstraße Nord“ der Stadt Bitterfeld-Wolfen nicht 
raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend oder 
raumbeeinflussend ist. 
 
Eine landesplanerische Abstimmung ist demzufolge nicht erforderlich. 
 

 
13 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
13 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen wurden ebenfalls am Verfahren 
beteiligt. 
 
Der Punkt 2.7 Gas und Elektrizität wurde geändert. 
 
Dem Hinweis wurde damit vollumfänglich Rechnung getragen. 
 
 
 

 
14 - Mitnetz Gas - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
14 - Mitnetz Gas - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eintragung des Leitungsverlaufes mit den entsprechenden 
Schutzstreifen wurde in die Planzeichnung übernommen. 
 
Unter 2.7 wurden die Hinweise in die Begründung aufgenommen. 
 
Dem Einwand wurde damit vollumfänglich Rechnung getragen. 
 
 

 
15 - Mitnetz Strom - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 - Mitnetz Strom - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenüber dem Vorentwurf wurden keine weiteren Einwände geltend 
gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
15 - Mitnetz Strom - 1.Entwurf 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. _ _ _ _-2016 zur Abwägung          
      
Bebauungsplan 06-2015btf "Wohngebiet Friedensstraße Nord", OT Stadt Bitterfeld der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Vorentwurf/ 1.Entwurf/ 2.Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 4 Abs. 2, 4a Abs. 3 und 3 Abs. 2 
BauGB 

Seite | 60  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 - Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
Im LEP 2010, Z 37, ist Bitterfeld-Wolfen als Mittelzentrum ausgewiesen. 
Die Aussage wurde korrigiert. (Punkt 2.19 (Seite 19)) 
 
Der Umweltbericht wurde überarbeitet, die Textpassage korrigiert. 
 

 

 
16 - Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine weiteren Einwände geltend gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 - Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg - 1.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 2.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine weiteren Einwände geltend gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
16 - Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg - 2.Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eintragung des Leitungsverlaufes mit den entsprechenden 
Schutzstreifen wurde in die Planzeichnung übernommen. 
 
 
 
 
 

 
17 - Stadtwerke-Bitterfeld-Wolfen - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum 1.Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine weiteren Einwände geltend gemacht. 
 
Dem Erschließungsträger wurden die Unterlagen zur weiteren Planung 
übergeben. 
 
Die Hinweise sind damit berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
17 - Stadtwerke-Bitterfeld-Wolfen - 1.Entwurf 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. _ _ _ _-20
      
Bebauungsplan 06-2015btf "Wohngebiet Friedensstraß
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstig
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18

2016 zur Abwägung      

raße Nord", OT Stadt Bitterfeld der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Voren

tiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf im Rahm
 
 
 
Der Investor plant die Erschließung v
mehreren Jahren in seinem Eigentum
Flächennutzungsplan der Stadt Bitte
ausgewiesen sind. 
 
Die als Randgebietsbebauung bezeic
zur Goitzsche eine attraktive Wohnge
vorhandene Bebauung an. 
 
Der Eingriff in Natur und Landscha
einem Plan der naturschutzrechtliche
der Bestand bewertet worden u
Kompensationsmaßnahmen.  
Im Ergebnis wird festgestellt, dass 
einen Eingriff in Natur und Landscha
fachgerechten Umsetzung der Aus
kompensiert werden kann.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 

 
18 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Vorentwurf 

 

    

entwurf/ 1.Entwurf/ 2.Entwurf 
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hmen der öffentlichen Auslegung 

von Flächen, die sich bereits seit 
m befinden und im rechtskräftigen 

tterfeld-Wolfen als Wohnbaufläche 

ichnete Lage stellt durch die Nähe 
gegend dar und schließt an bereits 

aft wurde gründlich analysiert. In 
en Kompensationsmaßnahmen ist 
und dient als Basis für die 

s die geplanten Baumaßnahmen 
haft darstellen, der jedoch in einer 
sgleichs- und Ersatzmaßnahmen 


